
 
 

 
 

 
Initiative Schwarze Menschen in Deutschland 

 
 

Personenkontrollen aufgrund der „Hautfarbe“ vom Oberverwaltungsgericht als 
unzulässig erklärt. Bundesrepublik Deutschland entschuldigt sich beim Kläger.  

 
Am heutigen Montag, den 29.10.2012, hat vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland Pfalz 
in Koblenz die Berufungsverhandlung zur Rechtmäßigkeit von Personenkontrollen bei 
Bahnreisenden aufgrund phänotypischer Merkmale stattgefunden. Das Oberverwaltungsgericht 
erklärte im Fall des Klägers das Kriterium der „Hautfarbe“ als Legitimation für eine Kontrolle als 
Verstoß gegen das Grundgesetz und damit die polizeiliche Maßnahme für nicht zulässig.  
 
Das Gericht sprach sich damit klar gegen die Praxis des „Racial/Ethnic Profiling* aus. „Für die 
Befragung und die Aufforderung, Ausweispapiere vorzulegen - nach Paragraph 22 Absatz 1a 
Bundespolizeigesetz - im vorliegenden Fall, ist der Anknüpfungspunkt der Hautfarbe nicht zulässig. 
Die Maßnahmen verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot nach Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, 
so dass sie ermessen-fehlerhaft waren“, erklärte Richterin Dagmar Wünsch. Das Urteil habe eine 
bestimmte, direktive Wirkung für zukünftige Fälle, sagte Richter Doktor Stahnecker.  
 
Mit seiner Entscheidung erklärte das Gericht auch das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 
Februar 2012 für wirkungslos. Es hatte in erster Instanz entschieden, dass die Beamten „die Auswahl 
der anzusprechenden Personen auch nach dem äußeren Erscheinungsbild vornehmen“ dürfen. Im 
konkreten Fall war der heute 26-Jährige Schwarze deutsche Kläger aus Kassel im Dezember 2010 
auf einer Regionalstrecke von Kassel nach Frankfurt/Main von zwei Bundespolizisten kontrolliert 
worden. Er hatte gegen die polizeiliche Maßnahme geklagt. 
 
Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) begrüßt das heutige Urteil, das die 
rassistisch konnotierten Arbeitsmethoden der Bundespolizei rügt. „Seit Jahren kämpfen wir für eine 
öffentliche Wahrnehmung dieser Praxis. Polizeikontrollen dieser Art sind kein Einzelfall. Sie 
beschreiben die Alltagserfahrung vieler Schwarzer Menschen und People of Color in Deutschland. 
Durch die polizeiliche Praxis werden sie als Verdächtige gekennzeichnet und kriminalisiert. Wir 
hoffen daher auf ein grundsätzliches politisches Signal durch dieses Urteil“, sagt Tahir Della, 
Vorstandsmitglied der ISD. Das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) hatte dem 
Oberverwaltungsgericht ein Rechtsgutachten bezüglich des im Grundgesetz verankerten 
Gleichheitsgrundsatzes und “Racial/Ethnic Profiling“ als Methode bei Polizeikontrollen vorgelegt. 
„Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes muss ein zentraler Aspekt der Polizeiarbeit 
sein. Jetzt bleibt abzuwarten, ob durch die Entscheidung die zukünftige Polizeipraxis nachhaltig 
geändert wird“, äußert Vera Egenberger, Geschäftsführerin des BUG nach der Verhandlung. Die ISD 
und das BUG werden weiterhin beobachten, ob Menschenrechtsstandards bei Personenkontrollen 
durch die Polizei respektiert werden. 
 

 *Die Praxis des sogenannten „Racial/Ethnic Profiling“ beschreibt die diskriminierende Verwendung von 
Zuschreibungen (wie ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationale Herkunft oder Religion) als Grundlage für 
Identitätskontrollen und Durchsuchungen ohne konkretes Indiz durch die Polizei.  
 
Bei Rückfragen: 
Hadija Haruna (für ISD): 0179 47 03 876 
Vera Egenberger (für BUG): 015 77 522 17 83 


